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Praxisfälle Religion, Sterbeortänderung, Kindesname nsänderung  
 
 
 

1. Ist es möglich, im Eheregister eine Folgebeurkun dung über die 
Religionszugehörigkeit einzutragen, wenn bei Ehesch ließung keine 
Eintragung erfolgt ist? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ist für die Eintragung der Religion in das Gebur tenbuch eines 

Minderjährigen  auf Wunsch die Zustimmung seines ge setzlichen 
Vertreters erforderlich? 
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3. Was ist zu tun, wenn sich durch spätere Ermittlu ng der Sterbeort in 
einen Ort ändert, für den ein anderes Standesamt zu ständig ist? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ändert sich die Ableitung des Kindesnamens (Qual itätsänderung) beim 

über fünfjährigen Kind, wenn die Eltern nun den Ehe namen bestimmen, 
den das Kind bereits als Geburtsnamen erhalten hat?   
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Praxisfälle Eheregisterfortführung (Familienbuch)  
 
 

1. Wie wird eine falsche Geburtenbuchnummer bericht igt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Wo werden Hinweise zur Änderung der Staatsangehö rigkeit im 

Familienbuch eingetragen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Wie ist bei einer Namensänderung kraft Gesetz na ch Scheidung zu 
verfahren? 
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4. Wie wird ein „volles“ Familienbuch weiter geführ t? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Wie sieht eine Eheurkunde aus, wenn im Altregist er bereits zwei 
Folgebeurkundungen über den Tod der Eheleute ausseh en? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Ausstellung Eheurkunden aus dem Familienbuch (al s Heiratseintrag), 

das keine Namensführung enthält. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Können beglaubigte Abschriften aus Familienbüche rn ausgestellt 

werden oder doch nur Eheurkunden? 
 
 


